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Standortprüfung für einen multifunktionalen Versammlungsraum in Lochhausen

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04777 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 22 – Aubing-Lochhausen-Langwied vom 18.04.2018

Sehr geehrter Herr Kriesel,
sehr geehrte Damen und Herren,

der o.g. Antrag betrifft ein laufendes Geschäft der Verwaltung nach Art 37 Abs. 1 Satz 1 GO 
und § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates, weil die Standortprüfung für einen multifunk-
tionalen Versammlungsraum in Lochhausen keine grundsätzliche Bedeutung hat und keine 
erheblichen Verpflichtungen für die Stadt erwarten lässt.

Das Kommunalreferat wurde mit Schreiben vom 23.04.2018 vom Direktorium gebeten als 
Immobilienreferat der Landeshauptstadt München die Bearbeitung zu übernehmen.

Der städtische Anwesensbestand wurde daraufhin nach geeigneten und freien Möglichkeiten 
hin überprüft. Im Ergebnis müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die Stadt München über 
keine geeigneten, freien und als Versammlungsraum infrage kommenden Räumlichkeiten in 
Lochhausen verfügt. Derzeit sind seitens der Stadt auch keine Baumaßnahmen geplant, bei 
denen die Nutzung nachträglich noch integriert werden könnte.

Das von Ihnen genannte Grundstück in der Giggenbacher Str. (Flurstück 613/37 Gem. Lang-
wied) befindet sich nicht im städtischen Eigentum. Über etwaige Nutzungsoptionen kann das 
Kommunalreferat deshalb keine Auskünfte geben. 
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Wir bedauern Ihnen keine positive Antwort geben zu können. Die Angelegenheit ist damit sat-
zungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Axel Markwardt
Kommunalreferent


